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Sachgebiet 

Geschäftsleitung 

Sachbearbeiter/in 

Herr Rudolph 

Beratung  Behandlung Zuständigkeit 

Gemeinderat 12.05.2026 öffentlich Kenntnisnahme 
 

Betreff 

Vereidigung der gewählten weiteren Bürgermeister/ Bürgermeisterinnen 

Mitteilung: 
Die weiteren Bürgermeister/ Bürgermeisterinnen sind kommunale Wahlbeamte nach Art. 35 Abs. 3 
GO i. V. m. Art. 1 Abs. 2 Nr. 1 Gesetz über kommunale Wahlbeamte (KWBG). Der Diensteid ist 
daher nach Art. 27 KWBG zu leisten, wobei auch hier die Möglichkeit besteht an Stelle eines Eides 
ein Gelöbnis zu leisten. 
 
Die Eidesformel lautet: 
„Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des 
Freistaates Bayern, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten, 
(so wahr mir Gott helfe).“ 
 
Die Gelöbnisformel lautet: 
„Ich gelobe Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des 
Freistaates Bayern, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten, 
(so wahr mir Gott helfe).“ 
 
Die beiden weiteren Bürgermeister/ Bürgermeisterinnen Herr/ Frau XXXXX (2. Bürgermeister*in) 
sowie Herr/ Frau XXXXX (3. Bürgermeister*in) entschieden sich für die Eidesformel/ 
Gelöbnisformel und der Diensteid wurde vom Vorsitzenden nach Art. 27 Abs. 1 KWBG 
abgenommen. 
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